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UNDSTEUERBEFREIUN:! UNDSTÜCK. SEINER
IDMUNG BÜ DE  7a GCOTTESDIENST

Auszug (aAUS einem Telben des Herrn Bundesministers der Finanzen VO.

1961 C/3 17108 das Erzbischofliche Generalvıikarıiat, oln
(Kirchlicher Nnzeiger r die FErzdiozese oln HOL, 1961, 169

B die rage, VO.  = Wannı aD das Grundstuck Von der Trundstieuer befreit
werden kann, 1ST ADS ın Verbindung mi1t 2 ANZUWEeN-

den er 1ST eın fuüur den Bau einer 1r estimmtes Grundstück erst von
dem Zeitpunkt als dem begunstl:  en weck ew1ldme anzusehen, ın dem
der Kirchenbau dem begünstigten WEeC! tatsächlich zugeführt worden ist also
erstmals eın Gottesdiens stattgefunden at) Bezüglich des Zeitpunktes, Von
dem a3,.D die Grundsteuerbeifreiung erstmals gewähren 1ST, besteht Iso kein
Unterschied 1n der Auslegung der Yl „vDenutzen“ und „widmen“.
Im Anschluß d1ie erstmaliıge Befreiung des dem Gottesdiens gewldmeten
Grundbesitzes konnen Zweifel auftreten, OD der Befreiungsgrund weiterhın
gegeben ist. Be1l der Ents  eidung solcher Fragen 1st davon auszugehen, daß
der Ausdruclg ‚widmen ‘ umfassender 1sST als die Formulijierung ‚benutzen‘. SO
bleibt iıne 1r der ıne Kapelle auch dann weıterhin rundsteuer-
frel, wenn S1e nıcht mehr der U gelegentlich FÜr weı des Gottesdienste
benutzt WwIrd vgl Abschnitt Abs und das dort genannte RFE'H-
Yrteil VO Junı 1940, RStBI 830).“

al A  EICHSRENTE NACH DEM BU  ESVERSORGUNGSGESETZ
FÜ CHWERBESCHÄDIGTE RDENSANGEHÖRIG:

ach einem Rundschreiben des Landesversorgungsamtes ordrheıin VO. N Oo-
vember 1961 420) 227/61) hat der Arbeils- un SOozialminıster
mit T VO. 1961 I 4202 das nachstehende Rundschreiben
des Bundesministers füLr Arbeil un Sozlalordnung VO. 1961
5213 4342/61 bekanntgegeben un gleichzeit1g seinen IIC VO. D 1953

0433 52/53) auigehoben.
Um den besonderen Verhälfinissen schwerbeschädigter Ordensangehöriger bel
der Feststellung der Ausgleichsrente gerecht werden, IST davon auszugehen,
daß ]eder Ordensangehörige verpflı  et ist, durch seline rbeit selinen e1l 08  =
wirtschaftlichen Sicherung der rdensgemeinscha{it belzutragen. Diese ist 1NsSO-
ern m1t einer Familiıengemeins  aft vergleichbar. Daraus o daß einerselts
dier wirtschaftliche Erfolg der Tätigkeit des Ordensangehörigen bel der EsST-
stellung seiner Ausgleichsrente als inkommen werten i1st. Dıies gilt auch
dann, WEenNll die Tätigkeit 1U innerhal der Ordensniederlassung ausgeul
WIrd, oder bel einer Täatigkeit außerhalb, WenNnn dlie Erträgnisse der rbeit
nach KRecht, ege oder Satzung, der sich der Ordensangehörige bel seinem-
SI ıIn den en unterworfifen hat,  'y Iın das Eigentum des Ordens übergehen
Andererseits darf aber auch NC} der Anspruch auft Ausgleichsrente 1mM Hın-
blick auft die wirtschaftli icherung durch die Ordensgemeins  aft schlecht-
hın versagt werden. Es waäre nıcht gerechtfertlgt, wenn für schwerbeschädigte
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